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Bedingungen zur Teilnahme an der Aktion InternetBonus 
Stand: 01.09.2025

 

1.  Voraussetzungen
1.1    Der Kunde besitzt innerhalb des Aktionszeitraumes (vom 22.09. bis zum 19.12.2025) mindestens zwei teilnahme-
          berechtigte Produktverträge aus jeweils unterschiedlichen Produktsparten gemäß Ziffer 1.2. Bis zum 19.12.2025 
          liegt keine Kündigung für diese Produktverträge vor.
1.2    Bei den Produktsparten handelt es sich um Strom sowie Telekommunikation von der SachsenEnergie AG.
1.3    Die Produktsparte Strom umfasst Stromprodukte mit einem prognostizierten Jahresverbrauch von mindestens
          1.000 kWh bis 100.000 kWh. Produkte mit registrierter Lastgangmessung und hierfür eingebautem RLM-Zähler 
          sowie für den Betrieb von Hauslicht, leeren Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten und Baustrom sind nicht bonusberechtigt.
1.4    Die Produktsparte Telekommunikation umfasst Glasfaser-Privatkundentarife mit einer Laufzeit von 24 Monaten. 
1.5    Die teilnahmeberechtigten Produktverträge der Produktsparte Strom und Telekommunikation sind in Ziffer 4
          aufgezeigt.
1.6    Die Produktverträge wurden vom Kunden für die identische Adresse abgeschlossen.
1.7    Die Vertragspartner aller für die Aktion InternetBonus relevanten Verträge sind personenidentisch.
1.8    Der Kunde muss seine Strom-Vertragskontonummer aus dem InternetBonus-Aktionsschreiben in das Feld
          "Kundennummer" im Bestellprozess des Glasfaser-Internetvertrags eintragen.
1.9    Bis 15.11.2025 dürfen keine offenen Forderungen über 100,00 € gegenüber der SachsenEnergie AG bestehen.
1.10 Die Teilnahme ist ausschließlich Privatpersonen vorbehalten. Gewerbeunternehmen, Selbständige und juristische
          Personen sind nicht Strombonusberechtigt.

 

2.  Bonuszahlung
2.1   Unter den vorgenannten Voraussetzungen der Ziffer 1 wird dem Kunden ein InternetBonus auf der folgenden
         Rechnung des Stromliefervertrages nach Ziffer 1.2 einmalig in Höhe von 100,00 € brutto (84,03 € netto) 
         gutgeschrieben.
2.2   Bei einer Kündigung eines oder beider teilnahmeberechtigten Produktverträge vor dem 30.12.2025 erlischt der
         Anspruch auf den InternetBonus und wird weder ausgezahlt noch gutgeschrieben.

3.    Datenverarbeitung
Die Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten erhält der Kunde zusammen mit diesen Bedingungen. 
Diese Informationen stehen auch unter www.sachsenenergie.de/datenschutz bereit.

 



4.   Übersicht bonusberechtigte SachsenEnergie-Produkte 
Folgende Produkte sind für die Aktion InternetBonus bonusberechtigt:
 

Produktsparte Strom 

 
Allg. Preise Grundversorgung Haushalt Dresdner.Emobil.Basis                                       Dresdner.Nebenan.Strom
Dresdner.Strom.Eco Dresdner.Strom.Fix                                             Dresdner.Strom.Natur
Dresdner.Strom.Ökowärme Dresdner.Strom.Online                                     Sonderabkommen Wärmepumpen
Sonderabkommen Wärmespeicheranlagen

DREWAG-Produkte

 

 
 

Produktsparte Telekommunikation

Glasfaser-Produkte mit 24 Monaten Laufzeit
1.000 Mbit/s    600 Mbit/s          300 Mbit/s   
150 Mbit/s




